
Sitzung des Verwaltungsrats des Zweckverbands Wasserversorgung Ulmer Alb 

vom 20.04.2021 

Veröffentlichung von gefassten und bekanntgegebenen Beschlüssen 

 

 

TOP 1  Betrieb der zentralen Enthärtungsanlage im Wasserwerk Ehrenstein: 

  Aktueller Stand der Optimierungsarbeiten 

Beschluss  

Der Bericht von Herrn Armbruster wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

TOP 2  Auftragsvergabe:  

  Rahmenvertrag für die Lieferung von Weißkalkhydrat für die 
Schnellentcarbonisierungsanlage im Wasserwerk Ehrenstein für den 
Zeitraum 05/2021 bis 04/2024 

Beschluss 

Der Verwaltungsrat beschließt, mit der SCHÄFER KALK GmbH & Co. KG, Louise-Seher-
Straße 6, 65582 Diez auf Basis des Angebots vom 12.03.2021 einen Rahmenvertrag zur 
Lieferung von Weißkalkhydrat für den Zeitraum vom 01.05.2021 bis 31.12.2023 mit einem 
Gesamtvolumen von schätzungsweise 191.180,00 € netto abzuschließen. 

 

 

TOP 3  Wasserwerk Lautern, Sanierung Dach und Installation PV-Anlage: 

Vorstellung der Planung 

Beschluss 

Der Bericht von Herrn Pühler wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

TOP 4  Vorberatung Satzungsänderung: 

Aufnahme der Stadtwerke Blaustein GmbH als Verbandsmitglied und 
Ausscheiden der Stadt Blaustein aus dem Zweckverband 

Beschluss  

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung, der in der Anlage dargestellten 
Satzungsänderung mit den in dieser Sitzung besprochenen Ergänzungen unter folgenden 
Voraussetzungen zuzustimmen: 



1. Es gehen dem Zweckverband rechtzeitig vor der Verbandsversammlung, in der die 
Satzungsänderung besprochen und beschlossen werden soll, sowohl ein Antrag der 
Stadtwerke Blaustein GmbH auf Aufnahme im Zweckverband Wasserversorgung 
Ulmer Alb entsprechend der aktuellen Rechte und Pflichten der Stadt Blaustein zu 
einem konkreten Datum als auch ein Antrag der Stadt Blaustein auf Ausscheiden aus 
dem Zweckverband zu einem konkreten Datum zu. 

2. Die weiteren vorgenannten Rahmenbedingungen können mit der Stadt Blaustein und 
der Stadtwerke Blaustein GmbH rechtzeitig und ohne finanzielle oder sonstige 
Nachteile für den Zweckverband vor der betreffenden Verbandsversammlung 
abschließend erörtert werden. 

3. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a. Statt des technischen Geschäftsführers wird der Aufsichtsratsvorsitzende Vertreter 
der Stadtwerke Blaustein in der Verbandsversammlung und darf bei Verhinderung 
einen Vertreter für sich benennen. Hintergrund ist, dass der der Bürgermeister der 
Stadt Blaustein satzungsgemäß immer Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke 
Blaustein ist. 

b. Statt dem 18.05. als fixes Datum wird das Datum der betreffenden 
Verbandsversammlung genannt, falls die Vorbereitung der Satzungsänderung nicht 
rechtzeitig für die Verbandsversammlung am 18.05.2021 erfolgt. 

 

 

TOP 5  Vorberatung des Antrags der Gemeinde Dornstadt auf Herstellung eines 
zusätzlichen Übergabeschachts 

Beschluss 

Der Verwaltungsrat empfiehlt der Verbandsversammlung, dem Antrag der Gemeinde 
Dornstadt auf Herstellung eines zusätzlichen Übergabeschachts vom 30.03.2021 
zuzustimmen. 

 

 

TOP 6  Informationspunkte (ggf. inkl. Vorberatung): 

Bauvorhaben der Siedlungswerk GmbH in der Mähringer Straße 

Beschluss 

Der Bericht von Herrn Pühler wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

TOP 7  Verschiedenes: 

  Verankerung von Mindestbezugsmengen in der Verbandssatzung 

Beschluss 

Der Bericht von Herrn Braig wird zur Kenntnis genommen. 


